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Satzung über den Anschluss und den Betrieb von privaten Brand-

meldeanlagen im Schutzbereich der Feuerwehr Nürnberg 

(Brandmeldeanlagensatzung – BMAS) 
 

Vom 22. Juli 2024 

 

Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 23 Satz 1 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemein-

deordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom  

22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch §§ 2,3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 

(GVBl. S. 385, ber. S. 586), folgende Satzung: 
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I. Allgemeines 

 

 

§ 1 

Zweck und Aufgabe 

 

(1) Brandmeldeanlagen sind Gefahrenmeldeanlagen aus dem Bereich des vorbeugenden 

Brandschutzes, die Ereignisse empfangen, auswerten und übermitteln. Sie dienen der Früh-

erkennung von (Brand-) Gefahren. Die Anlage empfängt Ereignisse von verschiedenen Mel-

dern (z. B. Rauch-, Hitze-, Brandmelder), wertet diese aus und reagiert entsprechend. Die 

übliche Reaktion ist die Weiterleitung einer Meldung über ein Brandmeldenetz und die ent-

sprechende Alarmempfangseinrichtung an die Integrierte Leitstelle (ILS). Brandmeldeanlagen 

mit direkter Aufschaltung zur ILS sind für bestimmte Gebäude bau- und/oder versicherungs-

rechtlich vorgeschrieben. 

 

(2) Im Stadtgebiet Nürnberg gibt es eine bayernweit einzigartige Konstellation. In Nürnberg ist 

der Übertragungsweg zwischen ILS und dem Betreiber einer privaten Brandmeldeanlage nicht 

an einen Konzessionär vergeben, sondern wird als städtisches Brandmeldenetz von der Feu-

erwehr Nürnberg als öffentliche Einrichtung betrieben. Daher ist es Aufgabe der Stadt Nürn-

berg das Verfahren zur Aufschaltung sowie den Betrieb von privaten Brandmeldeanlagen ein-

heitlich zu regeln. Dies wird durch die vorliegende Satzung über den Anschluss und Betrieb 

von privaten Brandmeldeanlagen im Schutzbereich der Feuerwehr Nürnberg erfüllt und er-

möglicht eine effiziente Alarmverfolgung zum Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten 

durch die Feuerwehr Nürnberg. 

 

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

 

(1) Es gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 

1. (Private) Brandmeldeanlagen 

im Sinne dieser Satzung sind Gefahrenmeldeanlagen aus dem Bereich des vorbeu-

genden Brandschutzes, die Ereignisse empfangen, auswerten und übermitteln. Sie die-

nen der Früherkennung von (Brand-) Gefahren. Sie werden in baulichen Anlagen aller 

Art errichtet, die besonders brandgefährdet sind oder durch die im Falle eines Brandes 

eine größere Anzahl von Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte gefährdet wer-

den können. Brandmeldeanlagen mit direkter Aufschaltung zur ILS können für be-

stimmte Objekte bau- und/oder versicherungsrechtlich vorgeschrieben sein oder frei-

willig betrieben werden. 
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2. Übertragungseinrichtung 

Die Übertragungseinrichtung leitet den Alarm an die Empfangseinrichtung (Integrierte 

Leitstelle Nürnberg) weiter. 

 

3. Betreiber 

einer privaten Brandmeldeanlage (nachfolgend „Betreiber“ genannt) im Sinne dieser 

Satzung sind die Eigentümerinnen und Eigentümer, Besitzerinnen und Besitzer sowie 

sonstige Nutzungsberechtigte baulicher Anlagen, denen der Betrieb einer Brandmel-

deanlage von der zuständigen Behörde aufgegeben worden ist oder, die eine Brand-

meldeanlage freiwillig betreiben und unterhalten. 

 

4. Städtisches Brandmeldenetz 

Die Stadt Nürnberg – Feuerwehr (nachfolgend „Feuerwehr“ genannt) betreibt ein eige-

nes Brandmeldenetz als öffentliche Einrichtung zum Zwecke der Übertragung von Mel-

dungen der aufgeschalteten privaten Brandmeldeanlagen an die Alarmempfangsein-

richtung (nachfolgend „städtisches Brandmeldenetz“ genannt). Dieses leitet die einge-

henden Meldungen an die ILS weiter. 

 

(2) Ferner gelten die Begriffsbestimmungen in den „Technischen Anschlussbestimmungen für 

Brandmeldeanlagen im Schutzbereich der Feuerwehr Nürnberg (TAB)“ in ihrer jeweils gelten-

den Fassung. 

 

Die TAB können auf der Internetseite der Feuerwehr Nürnberg eingesehen beziehungsweise 

bei der Feuerwehr Nürnberg angefordert werden: 

 

- Postanschrift: 

Stadt Nürnberg, Feuerwehr 

Elektro- und Kommunikationstechnik 

Reutersbrunnenstraße 63 

90429 Nürnberg 

 

- Telefon: 

+49 9 11 / 2 31-61 53 
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§ 3 

Zuständigkeit 

 

Die Feuerwehr Nürnberg ist mit den sich aus dieser Satzung ergebenden Aufgaben betraut. 

 

 

II. Genehmigungsverfahren 

 

§ 4 

Antrag 

 

(1) Der Antrag zur Aufschaltung einer privaten Brandmeldeanlage an das öffentliche Brand-

meldenetz der Stadt Nürnberg sowie zur Errichtung eines Feuerwehr-Schlüsseldepots und des 

Freischaltelementes ist frühzeitig schriftlich vom Betreiber an die Feuerwehr zu stellen. Für die 

Antragstellung ist das Formular „Antrag auf Errichtung/Kündigung eines Feuermelders (ÜE) 

zur Feuerwehr“ aus den TAB zu verwenden. 

 

Der Antrag ist an folgende Adresse zu stellen: 

 

Stadt Nürnberg, Feuerwehr 

Elektro- und Kommunikationstechnik 

Reutersbrunnenstraße 63 

90429 Nürnberg 

 

(2) Der Antrag muss 

1. den Namen des Antragstellers sowie dessen Postanschrift und Telefonnummer, 

2. die Adresse sowie die geplante Nutzung der Liegenschaft, für welche die private Brand-

meldeanlage errichtet werden soll, 

3. den Namen und die Telefonnummer eines Ansprechpartners, 

4. den von dem Antragsteller gewünschten Aufschaltungstermin der privaten Brandmel-

deanlage enthalten, sowie  

5. vom Antragsteller oder einem bevollmächtigten Vertreter unterschrieben sein. 

 

Soweit es für die Genehmigung erforderlich ist, kann die Feuerwehr weitere Angaben und 

Unterlagen verlangen. 
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(3) Antragsberechtigt sind Betreiber im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 3 oder deren bevollmächtigte 

Vertreter. 

 

 

§ 5 

Genehmigung 

 

(1) Die Aufschaltung einer privaten Brandmeldeanlage auf die öffentliche Alarmempfangsein-

richtung und die Nutzung des städtischen Brandmeldenetzes bedürfen der Genehmigung 

durch die Feuerwehr. 

 

Die Genehmigung wird nur erteilt, wenn 

1. die private Brandmeldeanlage den einschlägigen DIN-Vorschriften und VDE-

Bestimmungen entspricht, 

2. die Anforderungen dieser Satzung erfüllt sind sowie 

3. die Bestimmungen der TAB eingehalten werden. 

 

Die Aufschaltung der privaten Brandmeldeanlage begründet ein öffentlich-rechtliches Benut-

zungsverhältnis. 

 

(2) Die Genehmigung wird schriftlich erteilt. Zur Sicherstellung einer effektiven Verhütung oder 

Bekämpfung von Brand- und Explosionsgefahren kann die Genehmigung mit Nebenbestim-

mungen versehen werden. 

 

 

III. Betrieb der privaten Brandmeldeanlage 

 

 

§ 6 

Technische Anschlussbestimmungen 

 

Die Einhaltung der TAB der Stadt Nürnberg ist Voraussetzung für die Aufschaltung einer pri-

vaten Brandmeldeanlage an das städtische Brandmeldenetz.  
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§ 7 

Anpassung der privaten Brandmeldeanlage und Übertragungseinrichtung 

 

(1) Die Kommunikation von privater Brandmeldeanlage und Übertragungseinrichtung muss 

stets sichergestellt sein. Kann eine reibungslose Kommunikation nicht sichergestellt werden, 

ist der Betreiber der privaten Brandmeldeanlage verpflichtet,  

nachträgliche Änderungen an der privaten Brandmeldeanlage auf eigene Kosten vorzuneh-

men, um die Kommunikation weiterhin sicherzustellen. 

 

(2) Dies gilt auch, wenn Änderungen zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Übertragungs-

wege durch den Fortschritt der Übertragungstechnik oder zur Störungsbeseitigung erforderlich 

sind. 

 

 

§ 8 

Wartung, Inspektion und Kontrolle der Übertragungseinrichtung 

 

Die Übertragungseinrichtung wird ausschließlich durch die Feuerwehr instandgehalten und 

geprüft. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist der Feuerwehr Zutritt zum Gelände und zum Objekt 

des Betreibers zu gewähren. Die Wartung, Inspektion und Kontrolle erfolgt in der Regel zu den 

üblichen Geschäftszeiten, montags bis freitags ab 7 Uhr bis 18 Uhr.  

 

 

§ 9 

Änderungen durch den Betreiber 

 

(1) Geplante Änderungen an der privaten Brandmeldeanlage, insbesondere aufgrund von Auf-

rüstung, Umbau, Erweiterung und Rückbau, Stilllegung von Gebäude- oder Betriebsteilen, 

Nutzungsänderung des Gebäudes oder Betriebes sind der Feuerwehr durch den Betreiber 

unverzüglich mitzuteilen. Die in § 5 Abs. 1 genannten Vorschriften und Bestimmungen sind 

einzuhalten. Dies ersetzt nicht gegebenenfalls erforderliche Genehmigungsverfahren der zu-

ständigen Behörden. 

 

(2) Die Feuerwehr behält sich im Falle einer Änderung eine Überprüfung der Funktionsfähig-

keit der Übertragungseinrichtung sowie der zugehörigen Komponenten vor.  
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§ 10 

Betreiberwechsel 

 

(1) Im Falle eines Betreiberwechsels ist der bisherige Betreiber verpflichtet den Wechsel un-

verzüglich schriftlich bei der Feuerwehr anzuzeigen. 

 

(2) Auch der neue Betreiber ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet. Die An-

zeige muss Angaben nach § 4 Abs. 2 enthalten und das genaue Datum benennen, an dem 

der Betreiberwechsel erfolgt(e).  

 

 

§ 11 

Störung der Übertragungswege und der Übertragungseinrichtung 

 

(1) Der Betreiber hat der Feuerwehr Störungen des Übertragungsweges und der Übertra-

gungseinrichtung unverzüglich anzuzeigen. 

 

(2) Tritt im Verantwortungsbereich der Feuerwehr ein Schaden oder eine Störung an einem 

Übertragungsweg auf, informiert die Feuerwehr den Betreiber. Hierzu sind der Feuerwehr ge-

eignete und ortskundige Ansprechpartner zu benennen, die 24/7 erreichbar sind. 

 

(3) Verursacht oder begünstigt die private Brandmeldeanlage eines Betreibers oder die Über-

tragungseinrichtung eine Störung in der Brandmeldeempfangsanlage der Integrierten Leit-

stelle Nürnberg, ist die Feuerwehr berechtigt, die störungsursächlichen privaten Brandmelde-

anlagen oder Übertragungseinrichtungen bis zur Beseitigung der Störungsursache vom 

Brandmeldenetz zu trennen. Zur Störungsbeseitigung ist der Feuerwehr jederzeit Zutritt zum 

Gelände und Objekt zu gewähren. 

 

 

§ 12 

Außerbetriebnahme der Übertragungseinrichtung 

 

(1) Beabsichtigt der Betreiber das Benutzungsverhältnis zu beenden, hat er dies bei der Feu-

erwehr mindestens drei Monate vor der geplanten Außerbetriebnahme der Übertragungsein-

richtung schriftlich zu beantragen. 

 

(2) Die Feuerwehr teilt dem Betreiber den Zeitpunkt der Außerbetriebnahme schriftlich mit. Bis 

zu diesem Zeitpunkt hat der Betreiber eine ununterbrochene Anbindung der privaten Brand-

meldeanlage an die Übertragungseinrichtung sicherzustellen. 
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IV. Schlussbestimmung 

 

 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Ersten des auf die Bekanntmachung im Amtsblatt folgenden Monats in 

Kraft.  

 


